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dendenkmäler zu überprüfen, diese archäologisch zu un
tersuchen und zu bergen . 

§ 40 
Aufgabenübertragung im Be re ich der D enkmalpflege 

Ist eine Untere Denkmalbehörde angemessen für die 
Wahrnehmung der ihr mit diesem Gesetz übertragenen 
Aufgaben ausgestattet, ka nn das für Denkmalschutz und 
Denkmalpflege zuständige Ministerium der Gemeinde 
a uf Antrag durch Rechtsverordnung die Aufgaben a ls 
Denkmalfachamt übertragen . Das für Denkmalschutz 
und di e Denkmalpflege zuständige Ministerium kann die 
Rechtsverordnung nach Satz 1 auf Antrag der Gemei nde 
oder des Kreises a ufheben . Die Rechtsverordnung ist 
aufzuheben, wenn die Voraussetzungen für ihren Erlass 
nach Satz 1 nicht vorgelegen ha ben oder nicht mehr vor
liegen . 

Teil 7 
Ordnungswidrigkeiten, Rechtsverordnungen und 

Schlussvorschriften 

§ 41 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt , wer vorsä tzlich oder fahr
lässig 

1. eine Anzeige nach § 6 oder§ 16 Absatz 1 Satz 1 nicht 
oder nicht rechtzeitig erstattet , 

2. Maßnahmen , die nach § 9 Absa tz 1 oder 2, § 13 Ab
satz 1 oder 2, § 15 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 oder 
§ 20 Absatz 1 der Erlaubnis bedürfen , ohne Erlaubnis 
oder abweichend von ihr durchführt oder durchfüh
ren lässt, 

3. entdeckte Bodendenkmäler oder die Entdeckungs
stätte nicht nach§ 16 Absa tz 2 unverändert lässt, 

4. der Überlassungspflicht nach § 17 nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommt, 

5. der Melde- oder Übergabepflicht nach § 18 Absa tz 1 
Satz 2 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt oder 

6. einer nach § 42 erlassenen Rechtsverordnung oder ei
ner vollzieh baren Anordnung der Verwaltungsbehörde 
a uf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwider
handelt, sofern die Rechtsverordnung für einen be
stimmten Tatbestand a uf diese Bußgeldvorschrift ver
weist. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu fünfhunderttausend Euro gea hndet werden. 

(3) Die Frist der Verfolgungsverj ä hrung der Ordnungs
widrigkeiten beträgt fünf Jahre. 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 
Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 
(BGB!. I S. 602), da s zuletzt durch Artikel 31 des Geset
zes vom 5. Oktober 2021 (BGB!. I S. 4607) geä ndert wor
den ist, ist die Untere Denkmalbehörde. Bezieht sich di e 
Ordnungswidrigkeit auf eine Verletzung der Vorschriften 
über Denkmäler für di e nach diesem Gesetz die Obere 
Denkmalbehörde zuständig ist, ist diese Verwaltungsbe
hörd e im Sinne von Satz 1. 

§ 42 
Rechtsverordnungen 

(1) Zur Verwirklichung der in den §§ 6, 10 , 23, 24, 37 und 
40 bezeichneten Anforderungen wird das für Denkmal
schutz und Denkmalpflege zustä ndi ge Ministerium er
mächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlas
sen über 

1. die nähere Bestimmung a llgemeiner Anforderungen , 

2. die erforder lichen Anträge und Anzeigen, insbeson
dere deren Inhalt, Umfang und Form, 

3. die Festlegung von Unteren Denkmalbehörden, die für 
di e Wa hrnehmung der ihnen übertragenen Aufgabe 
nicht angemessen ausgestattet sind , sowie 

4. die Verfahren im Einzelnen. 

(2) Das für Denkmalschutz und Denkmalpflege zustän
dige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverord
nung die zum Schutz der Denkmäler für den Fall von 
Katastrophen erforderlichen Vorschriften zu erlassen. 

(3) Das für Denkmalschutz und Denkmalpflege zustän
dige Ministerium erlässt die zur Durchführung dieses 
Gesetzes oder der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen erforderlichen Verwaltungsvor
schriften . 

§ 43 
Übergangsvorschriften 

(1) Die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzesvorgenom
menen Eintragungen vo n Denkmälern sowie erteilten 
Erlaubnisse gelten fort. 

(2) Die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleite
ten Verfahren sind nach dem zum Zeitpunkt der Antrag
stellung geltenden Verfahren fortzuführen und a bzu
schließen. Abweichend von Satz 1 kann die Eigentüme
rin oder der Eigentümer sowie die sonstigen 
Nutzungsberechtigten eines D enkmals die Anwendung 
dieses Gesetzes anstelle des zur Zeit der Antragstellung 
geltenden Rechts beantragen. 

(3) Die Übernahme der Führung der Denkmallisten hin
sichtlich der Bodendenkmäler durch das jeweils zustän
dige Denkmalfachamt nach § 23 Absatz 7 Satz 2 hat bis 
zum 31. Dezember 2024 zu erfolgen. 

§ 44 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Juni 2022 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt das Denkmalschutzgesetz vom 11. März 1980 (GV. 
NRW. S. 226, ber. S. 716) , das zuletzt durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S . 934) ge
ändert worden ist, außer Kraft . 

Düsseldorf, den 13 . April 2022 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 
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Der Ministerpräsident 

Hendrik W ü s t 

Der Mini ster des Innern 

Zugleich für die Ministerin für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung 

Herbert R e u 1 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 

Isa bel Pf e i f f e r - Po e n s ge n 

- GV. NRW. 2022 S. 662 

Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuches 

in Nordrhein-Westfalen 
Der La ndtag hat das folgende Gesetz beschlossen , das 
hi ermit verkündet wird: 

D rittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuches 

in Nordrhein-Westfa len 

Vom 13. April 2022 

Artike l 1 

Das Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches in 
Nordrhein-Westfalen vom 3. Februar 2015 (GV. NRW. 
S. 211), das zuletzt durch Gesetz vom 8. Juli 2021 (GV. 
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NRW. S . 891) geändert worden ist , wird wie folgt geä n
dert: 

1. Nach § 2 wird fo lgender§ 3 eingefügt: 

,, § 3 

Zeitliche Obergrenze für den Vorteilsausgleich 
von Erschließungsbeiträgen nach BauGB 

(1) Die Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach 
§ 127 des Baugesetzbuches in der Fassung der Be
ka nntmachung vom 3. November 2017 (BGB!. I 
S . 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vo m 
10. September 2021 (BGB!. I S. 414 7) geändert wor
den ist, durch die Gemeinden erfolgt auf der Gru nd
lage des Kommunala bga bengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. 
S. 712) in der jeweils geltenden Fassung mit der Maß
ga be, dass ihre Festsetzung un abhängig vom Entste
hen der Beitragspflicht mit Abla uf des zehnten Ka len
derj ahres , das auf den Eintritt der Vorteilslage fo lgt , 
ausgeschlossen ist. 

(2) Für Erschließungsbeitrags bescheide, die im Zeit
punkt des Inkrafttretens von Absatz 1 noch nicht be
standskräftig waren, beträgt di e Fr ist 20 Jahre. Diese 
Frist gilt auch für das Erheben von Erschließungsbei
trägen , wenn d ie Vorteilslage im Zeitpunkt des In
kra ft tretens dieses Gesetzes bereits besteht. 

(3) Soweit eine Ausschlussfrist nach Absatz 1 oder 2 
mit Ablauf eines Ka lenderj a hres zwischen 2022 und 
2026 endet , verlängert sie sich bis zum 31. Dezember 
2027. 

(4) U nabhängig von dem Eintritt der Vorteilslage ist 
di e Festsetzung der Beitragspflicht für solche Er
schließungsanlagen ausgeschlossen , wenn seit dem 
Beginn der erstmaligen techn ischen Herstellung min
destens 25 Jahre vergangen sind. Bezieht sich der Be
gi nn der technischen Herstellung nur auf eine Teil
strecke der Erschließungsa nl age, so gilt Sa tz 1 nu r für 
diese Teilst recke. 

(5) Sofern vor Ablauf der Ausschlussfrist die Er
schließungsanlage benutzbar war und Vorausleistun
gen bis zum 1. Juni 2022 erhoben worden sind , sind 
diese nur in dem U mfa ng zu erstatten, in dem sie den 
fiktiven endgültigen Erschließ ungsbeitrag überschrei
ten .§ 133 Absa tz 3 Sa tz 4 BauGB ist für diese Ersta t
tungen nicht anzuwenden . 

(6) Soweit für Erschließungsa nlagen kein Beitrag 
mehr erhoben werden kann , gelten diese Erschl ie
ßungsanlagen als erstmalig hergestellt ." 

2. Der bisherige § 3 wird § 4 und wie fo lgt gefasst : 

,, § 4 

Beri chts p lli cht 

Die La ndesregierung berich tet dem Landtag über die 
Auswirkungen des § 2 zum 15. Juli 2026 und über die 
Auswirkungen des§ 3 zum 31. Mai 2028 ." 

3. Der bisherige § 4 wird § 5. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt a m 1. Juni 2022 in Kraft . 

Düsseldorf , den 13. April 2022 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfa len 

Der Min is terpräs ident 

Hendrik W ü s t 

Für den Mini ster der Fina nzen sowie 

Für die Ministerin für Heima t , Kommunales, 
Ba u und Gle ichstellung 

Der Mini ster des Innern 

Herbert R e u 1 

- GV. NRW. 2022 S. 671 
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Gesetz 
zur Auflösung des Paderborner Studienfonds 

Der La ndtag ha t das folgende Gesetz beschlossen , das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Auflösung des Paderborner S tudienfonds 

Vom 13. April 2022 

Artikel 1 
Änderung des Schul- und S tudienfonds-

Auflösungsgesetzes NRW 

Das Schul- und S tudi enfo nds-Auflösungsgesetz NRW 
vom 4. Februar 2014 (GV. NRW. S. 105) wird wie fo lgt ge
ändert : 

1. In der Überschrift wird das Wort „v ier" gestrichen. 

2. § 1 wird wie folgt geä ndert: 

a) In Absa tz 1 wird das Wort „werden" durch das 
Wort „sind" ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird das Wort „w ird" durch das Wort 
,, ist" ersetzt. 

c) Folgender Absatz 3 w ird angefügt: 

,,(3 ) Der Paderborner Stud ienfo nds wird als Son
dervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
a ufgelöst . Die Zweckbind ung des Fondsvermögens 
wird aufgehoben." 

3. § 2 wird wie folgt geä nd ert: 

a) Die Absätze 1 und 2 werden wie fo lgt gefasst : 

,, (1) Sollten vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
Rechtsansprüche a uf Grund der in § 1 Absatz 2 
und 3 gena nnten vormaligen Zweckbindung gegen 
das Land Nordrhein-Westfa len begründet worden 
sei n, werden d iese durch dieses Gesetz nicht be
rührt. 

(2) Soweit eine Befriedigung von Rechtsansprü
chen im Sinne von Absa tz 1 d urch das Land Nord 
rhein-Westfalen unmöglich sein oder werden 
sollte, entscheidet das für Fina nzen zuständige Mi
nisterium über eine angemessene Entschädigung 
der Inhaberin oder des Inha bers des Rechtsa nspru
ches . Auf die Bemessung der Entschädigung ist 
§ 41 des Landesenteignungs- und -entschädi
gungsgesetzes vom 20. Juni 1989 (GV. NRW. S. 366 , 
ber. S. 570) in der jeweils geltenden Fassung ent
sprechend anzuwenden." 

b) In Absatz 3 wird in dem Satzteil vor Nummer 1 
das Wort „Finanzministe rium" durch die Wö1ier 
,, für Finanzen zuständige Mini sterium" ersetzt . 

c) In Absatz 4 Sa tz 3 werden die Wö1ier „23. Septem
ber 2004 (BGB!. I S . 2414) , das durch Ali ikel 1 des 
Gesetzes vom 11. Juni 201 3 (BGB!. I S . 1548)" 
durch die Wörter „3 . November 2017 (BGB!. I 
S . 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 10. September 2021 (BGB!. I S. 4147)" er setzt . 

d) Absa tz 5 wird wie fo lgt gefa sst: 

,, (5) Dem Landgerich t Düsseldorf, Kammer für 
Baulandsachen , sind vermögensrechtliche Streitig
kei ten zwischen den Parteien der Vereinbarung 
über die Zuordnung des Bergischen Fonds und des 
Gymnasialfonds Münstereifel zwischen dem Land 
Nordrhein-Westfa len und dem Erzbistum Köln 
vom 13. Dezember 2013 (GV. NRW. 2014 S. 105) , 
der Vereinba rung über die Zuordnung des Vermö
gens des Münster 'schen Studienfonds und des Be
ckum-Ahlen 'sehen Klosterfonds zwischen dem 
Land Nordr hein-Westfalen und dem Bistum Müns
ter vom 13. Dezember 2013 (GV. NRW. 2014 S . 105) 
und der Vereinbarung über di e Zuordnung des Ver
mögens des Paderborner Studienfonds zwischen 
dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Erzbis
tum Paderborn vo m ... [einsetzen : Da tum der Ver
einbarung und Fundstelle dieses Gesetzes] zuge
wiesen . Die Vorschri ften des Dritten Kapitels , Drit-
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